
Lehrgangsvertrag:

Geschlecht                   weiblich             männlich

Name

Tel. privat / Arbeit 

Vorname

                    E-Mail	

Hamburg

Persönliche Daten des Teilnehmers (bitte vollständig in druckbuchstaben ausfüllen):

KURSAUSWAHL (bitte vollständig ausfüllen):

Teilnahme am SAE InstitutE in:

Die SAE Institute GmbH – führt nach Maßgabe der Modalitäten dieses Vertrags und der umseitig dargestellten Teilnahmebedingungen folgenden Kurs 
durch:
Live Sound Engineering Certificate (Kurs-Code LSE) mit der Dauer von 4 Monaten. Die Teilnahme an folgendem Kurs wird hiermit beantragt (bitte an-
kreuzen und ausfüllen):

Kursgebühren und Zahlungspläne siehe Rückseite.

gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen

Bitte unterschreiben Sie auch auf der Rückseite

Unterschrift TeilnehmerOrt, Datum

Teilnehmerantrag angenommen:

Der Teilnehmer kann Zahlungen jeweils im SAE-Büro des Teilnahmeorts per EC-Karte bewirken oder durch Einzahlung auf das Konto der 
SAE bei der HypoVereinsbank München, Kto. 654 159 440, BLZ 700 202 70, Swift: HYVEDEMM, IBAN: DE90 7002 0270 0654 1594 40. 
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, den Vertragsinhalt zur Kenntnis genommen zu haben. 

Anfangsdatum

Zahlungsweise/
Gesamtbetrag

Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen. 
Siehe Kursinformationen und  
Kursgebühren / Zahlungspläne (umseitig).

X

	 Wunschklasse/ErsatzklasseKlasse (sofern Plätze
verfügbar)

 
 EG bez.                                                                 Std. Nr.

PLZ 

Ort 

Geburtstag

Passnummer

Straße

Bearbeitungsvermerke (bitte nicht ausfüllen!)                                           Vertragsversion 41

Live Sound Engineering Certificate
(Kurscode: LSE, Dauer: 4 Monate)

X

Einschreibegebühr 200,– €

	 Vorkasse (1 x 2.540,– €)

	 für Absolventen mit 
	SAE  Diploma (1 x 1.800,– €)

Plan A
2.540,– €

1.800,– €

	 Ratenzahlung (4 x 690,– €)

	 für Absolventen mit 
	SAE  Diploma (4 x 490,– €)

Plan B
2.760,– €

1.960,– €



Kurs/Code Zahlungs-
plan

Einschreibe-
gebühr

1. Kursgebühr Folgeraten Summe

fällig bei  
Anmeldung

fällig bei  
Kursstart

fällig jeweils am  
Anfang des Monats

Live Sound Engineering Certificate
Dauer: 4 Monate, Kurscode: LSE

A
B

200,– €
200,– €

2.540,– €
690,– €

-----
3 mal 690,– €

2.740,– €
2.960,– €

Live Sound Engineering Certificate
(für Absolventen mit SAE Diploma)
Dauer: 4 Monate, Kurscode: LSE

A
B

200,– €
200,– €

1.800,– €
490,– €

-----
3 mal 490,– €

2.000,– €
2.160,– €

Zahlungspläne:

b)  Der Teilnehmer haftet für von ihm oder seinen Begleitpersonen zu vertretende 
Beschädigung von Betriebs- und insbesondere Studiogeräten, Computern und 
-peripherie bzw. Software. Das unerlaubte Kopieren von Software, die von SAE zur 
Verfügung gestellt wird, ist untersagt.
c)  Nimmt der Teilnehmer am Kurs ganz oder teilweise nicht teil, so bleibt er den-
noch zur Entrichtung der Kursraten verpflichtet.
d) Der Teilnehmer hat die Wahl, den von ihm gebuchten Kurs vorschüssig (Vor-
kasse- Plan A) zu bezahlen, oder in Raten (Ratenzahlung- Plan B) entsprechend 
nachfolgender Auflistung „Zahlungspläne“.
SAE behält sich jedoch das Recht vor, die Wahl eines Teilnehmers für Vorkasse- 
Plan A- durch einseitige schriftliche Erklärung gegenüber dem Teilnehmer in eine 
Verpflichtung des Teilnehmers zur Ratenzahlung- Plan B- zu ändern, falls der Teil-
nehmer den Vorkasse-Betrag für den von ihm gebuchten Kurs nicht spätestens bis 
zum Ablauf der ersten Unterrichtswoche gezahlt hat. Mit Erhalt der Erklärung der 
SAE ist der Teilnehmer verpflichtet, seine Kurskosten gemäß Plan B- Ratenzahlung- 
zu zahlen, ohne dass es hierfür einer Einwilligung des Teilnehmers bedarf.

5. Vertragsende und weitere Ausbildung
a)  Der Ausbildungsvertrag endet mit der jeweiligen Abnahme der Abschlussprü
fung durch SAE oder am letzten Kurstag laut Kursplan. 
b)  Die verschiedenen Schulungsgänge zu den jeweiligen Lehrzielen sind vonein-
ander unabhängig. Hat ein Teilnehmer eine Ausbildung absolviert und beantragt er 
die Teilnahme an einer weiteren Ausbildung, so ist SAE jeweils frei, den Antrag des 
Teilnehmers anzunehmen oder abzulehnen.

6. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertrag ist der Ort der vom Teilnehmer 
gewählten Ausbildungsstätte.

7. Nebenabreden
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform da, andern-
falls die Vollständigkeit und Richtigkeit des schriftlichen Vertrages unterstellt wird.  

1. Annahme des Teilnehmerantrags
SAE behält sich das Recht vor, einen Teilnehmerantrag ohne Begründung nicht 
anzunehmen, insbesondere dann, wenn ein Kurs ausgebucht ist und auch durch 
die Warteliste kein Nachrücken in den Kurs möglich wurde.

2. Kündigung des Vertrags
a)  Der Teilnehmer kann den Vertrag über die gesamte Kursdauer jeweils mit einer 
Frist von 6 Wochen zum Ende eines Jahresquartals kündigen. Die Kurskosten sind 
in diesem Fall bis zum Vertragsende (Quartalsende, zu dem gekündigt wurde) zu 
entrichten.
b)  Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. SAE 
ist insbesondere zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Teilnehmer mit den 
Raten länger als einen Monat in Verzug ist oder auch nach schriftlicher Abmah-
nung wiederholt unpünktlich seine Kurskosten bezahlt.
c)  Für Kündigungen ist die Schriftform erforderlich, es wird ein eingeschriebener 
Brief empfohlen.

3. Pflichten der SAE
a)  SAE vermittelt dem Teilnehmer mittels sorgfältiger theoretischer und praktischer 
Unterrichtung durch qualifizierte Lehrkräfte das im Kursprospekt dargestellte Wissen 
und führt zum Ausbildungsziel. SAE stellt die für den Kurs vorgesehenen Lehrräume, 
Computer und Studios zu den im Kursplan vorgestellten Lehrzeiten zur Verfügung und 
führt eine Abschlussprüfung zur Erreichung des jeweiligen Ausbildungsziels durch.  
SAE behält sich vor, einem Teilnehmer die praktische und theoretische Ausbildung 
vorzuenthalten, falls und solange der Teilnehmer mit der Zahlung der Raten in Ver-
zug ist.
b) SAE übernimmt keine Erfolgsgarantie dafür, dass der Teilnehmer das jeweilige 
Ausbildungsziel erreicht, und gibt keine Gewähr für das Eintreten von Erfolgs- oder 
Berufserwartungen des Teilnehmers nach Absolvierung eines Kurses.
c) SAE behält sich vor, Klassen aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl aufzulösen.
d) SAE behält sich die Zuweisung des Teilnehmers in eine andere Klasse aus orga-
nisatorischen Gründen vor. Die Nichterfüllung des Klassenwunsches lässt den Be-
stand des Vertrages unberührt. Auf die Kündigungsmöglichkeit für den Teilnehmer 
gemäß Ziff. 2a der Kursbedingungen wird verwiesen.

4. Pflichten des Teilnehmers – Haftung
a)  Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Kursplan gewissenhaft einzuhalten, die 
Ausbildung zu betreiben und dabei die Anweisungen zu befolgen, die ihm im Rah-
men der Ausbildung von Lehrkräften erteilt werden. Studiogeräte/Computer, die 
einen Funktionsmangel oder eine Beschädigung aufweisen, sind vom Teilnehmer 
unverzüglich dem Lehrer zu melden. Reparaturen von oder Veränderungen an Stu-
diogeräten/Computern darf der Teilnehmer nicht durchführen.

gesetzlicher Vertreter bei MinderjährigenUnterschrift TeilnehmerOrt, Datum

 KURSBEDINGUNGEN der SAE Institute GmbH

gesetzlicher Vertreter bei MinderjährigenUnterschrift TeilnehmerOrt, Datum

Datenschutz/Einwilligung

Mit der folgenden Unterschrift willigen Sie ein, dass wir ihre obigen personenbezogenen Daten („Daten“) über die Abwicklung des Ausbildungsvertrages hinaus auch zu 
Marketing- und Werbe- sowie zu Zwecken von Marktforschung erheben, speichern und nutzen dürfen, etwa um an Sie bedarfsgerechte Informationen über unsere Kurse 
oder Produkte zu versenden, ebenso wie Angebote von dritten Unternehmen, insbesondere anderer Institute der weltweiten SAE Gruppe. Dies erfolgt per Post und per 
E-Mail. Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligungserklärung jederzeit uns gegenüber widerrufen.

Ja, in die vorgenannte Verwendung meiner personenbezogenen Daten willige ich hiermit ein.


